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Herrn 

Präsidenten des Nationalrates 

Parlament 

1017 Wien 

In Beantwortung der seitens der Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Krünes und 

Genossen am 12. Juli 1988 an mich gerichteten Anfrage Nr. 2494/J beehre-ich 

mich fOlgendes mitzuteilen: 

Einleitend ist zunächst dara~ zu erinnern, daß die ARGE Hieflau seit jeher 

daran interessiert war, den Rechtsstreit über Nachforderw1gen in bezug auf 

das Projekt "IvIunitionslager Hieflau" nicht - wie vorn Bundesministeriurn für 

Landesverteidigung vorgeschlagen - auf dem ordentlichen Rechtsweg, sondern 

im Wege eines schiedsgerichtlichen Verfahrens auszutragen. 

In diesem Zusammenhang möchte ich die Anfragesteller darauf aufmerksam rna-

chen, 

Wege 

erst 

mein 

daß die Frage, ob der Rechtsstreit mit der ARGE Hieflau allenfalls im 

eines schiedsgerichtlichen Verfahrens ausgetragen werden sollte, nicht 

unter meiner Amtsführung überlegt wurde. Tatsächlich hat nämlich schon 

Amtsvorgänger im Spätherbst 1986 angeordnet, konkrete Prüfungen in 

dieser Hinsicht anzustellen, als deren Ergebnis der Entwurf eines diesbe­

zügliChen Schiedsvertrages ausgearbeitet wurde. Warum kurz darauf, nämlich 

Anfang Dezember 1986, von dieser Linie wiederum abgegangen wurde und der 

damalige Bundesminister Dr. Krünes letztlich entschieden hat, die Firma mit 

ihren Forderungen doch auf den ordentlichen Rechtsweg zu verweisen, entzieht 

sich meiner Kenntnis. 

Nach meinem Amtsantritt 'vvurde die gegenständliche Angelegenheit jedenfalls 

auf Grund einer diesbezüglichen Initiative der Finla Traunfellner neuerlich 

aktualisiert. Auf Grund einer von mir angeordneten eingehenden Überprüfung 

der Sach- und RechtSlage, in die in der Folge auch der Rechnungshof, die Fi-
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nanzprokuratur und das Bundesministerium für Finanzen einbezogen waren, habe 

ich mich schließlich der Argumentation der Finanzprokuratur und des Bundes­

ministeriums für Finanzen, wonach es im konkreten Fall zielfÜhrender er­

scheine, ein Schiedsgericht einzurichten, angeschlossen. In diesem Sinne 

habe ich auch ein Schreiben des Erstunterzeichners der gegenständlichen An­

frage beantwortet. 

Im einzelnen beantworte ich die vorliegende Anfrage wie folgt: 

Zu 1: 

Die Baukosten für die Errichtlmg des Nunitionslagers Hieflau betrugen 

S 480,312 Mio. (ohne Mehrwertsteuer). Den Bau führte die ARGE Hieflau, ge­

bildet aus den Finnen 'l'ralUlfellner und Si:ettin, aus. 

Zu 2: 

Die Nachforderung der ARGE Hleflau beträgt S 82,451 Nio. (ohne Mehrwert-" 

steuer). Diese Nachforderungen lassen sich nach Auffassung des Bundesmi­

nisteriums für Landesverteidigung nicht durch Auftragsausweitung begründen. 

Zu 3: 

Die ARGE Hieflau begründet die Kostenüberscllreitung und die daraus resultie­

rende Nachforderung überwiegend mit Forcierungskosten auf Grund von Massen­

mehrungen bzw. Massenverschiebungen sowie mit einer von der Auffassung des 

Bundesministeriums für Landesverteidigung abweichenden Berechnung der verän­

derlichen Preise. 

Zu 4: 

Wie bereits einleitend erwähnt, wurde die priifw1g einer schiedsgerichtlichen 

LÖsung schon unter meinem Amtsvorgänger angeordnet (ein diesbezüglicher Auf­

trag des Bundesministers a.D. Dr. r<riJnes\vurde im November 1986 an das 

Heeres-Bau- undVennessungsamt unter Einbindung des Kontrollbüros eri:eil t) . 

Anfang Dezember 1986 ordnete jedoch Dr. Krünes im Wege einer Ministenveisung 

an, daß die ARGE Hieflau auf den ordentlichen Rechtsvleg zu verweisen wäre. 

Zu 5 und 6: 

Ich verweise auf meine einleitenden AusfÜhrungen. 
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Zu 7: 

Die F'inanzprokuratur führte vor allem ertragssteuerliche Gesichtspunkte, die 

für eine rasche Erledigung der offenen Abrechnungssache sprechen, ins Tref­

fen. Im einzelnen ist jedoch für die Beantwortung dieser Frage der Bundes­

minister für Finanzen zuständig. 

Zu 8: 

Da ich das schiedsgerichtliche Verfahren nicht präjudizieren kann, bitte ich 

um Verständnis, daß ich von einer Beantwortung dieser Frage Abstand nehme. 

s. 
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